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Geriatrische Patientin/geriatrischer Patient gemäß § 2 der Landesrahmenvereinbarung zur geriatrischen Versorgung in Schleswig-Holstein 

nein 

ja 

 
� die Behandlung erfordert außer den Anwendungen 

medizinisch-diagnostische und medizinisch-therapeutische 
Maßnahmen  

 
oder  
� die Behandlung erfordert Pausen-/ Lagerungszeiten von 

mehr als 30 Minuten 
 
oder  
� die Therapien benötigen behandlungstägig mindestens 90 

Minuten  
 
oder  
� es besteht ein zusätzlicher Betreuungs- oder 

Beaufsichtigungsbedarf  

nein 

 

nein 

ja 

nein 

nein 

 
Vollstationäre 
Behandlungsbedürftigkeit 
liegt vor 

Teilstationäre 
geriatrische 
Versorgung 

Vollstationäre 
geriatrische 
Versorgung 

� es besteht die Indikation für eine geriatrische Behandlung oder Rehabilitations-
behandlung 

� die Behandlung erfordert den teamintegrierten Einsatz von mindestens 2 Therapie-
bereichen (Physiotherapie und physikalische Therapie, Ergotherapie, Logo-
pädie/facio-orale Therapie, Psychologie/Neuropsychologie) 

Vertragsärztliche  
Versorgung 

 

Ambulante 
geriatrisch-rehabilitative 
Versorgung 

Mobile  
Geriatrische 
Rehabilitation 

Die geriatrische Versorgung ist nicht nur im häuslichen 
Umfeld aussichtsreich 

ja 


